
Cf n -l1i.ty der Benagen zu den Stenographischen Protokollen 
des Nationalrates XVIll. Gesetzgebungsperiodo 

DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ 

7209/1-Pr 1/92 

An den 

32G3/AB 
1992 -09- 04 
zu 3a-10 JJ 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Wie n 

zur Zahl 32l0/J-NR/1992 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Haider, Dr. Schmidt 

haben an mich eine schriftliche Anfrage, betreffend Straf

verfahren gegen Landtagsabgeordneten Dr. Martin Strutz, 

gerichtet und folgende Fragen gestellt: 

"1. Hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegenüber der 

Oberstaatsanwaltschaft Graz über die beabsichtigte 
Einstellung des Strafverfahrens 17 U 447/91 des 

Bezirksgerichtes Klagenfurt gegen den Kärntner 

LTAbg. Dr. Martin Strutz berichtet? Hat sie sonst im 
Zusammenhang mit diesem Verfahren an die Oberstaatsan
waltschaft Graz berichtet? Wenn ja, wie lauten diese 
Berichte im vollen Wortlaut und wann sind sie er

stattet worden? 

2. Hat die Oberstaatsanwaltschaft Graz Ihnen bzw. dem 

Bundesministerium für Justiz in dieser Strafsache 
berichtet? Wenn ja, wie lautet dieser Bericht bzw. wie 
lauten diese Berichte im vollen Wortlaut und wann sind 

sie vorgelegt worden? Welche Stellungnahme hat das 

Bundesministerium für Justiz zu diesen Berichten ab

gegeben? 
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3. Welche Stellugnahmen haben die Oberstaatsanwaltschaft 
Graz einerseits und Sie bzw. das Bundesministerium für 
Justiz andererseits zu diesen Berichten im Wortlaut 
abgegeben? 

4. Sind im Zusammenhang mit diesem Strafverfahren 
Weisungen welcher Art bzw. welchen Inhalts immer von 
Ihrer Seite bzw. von seiten des Bundesministeriums für 
Justiz und/oder von seiten der Oberstaatsanwaltschaft 
Graz ergangen? Wie lauten sie im vollen Wortlaut? 

5. Wie lautet der volle Text sämtlicher im Zusammenhang 
mit diesem Strafverfahren im Bereiche der Staatsan
waltschaft Klagenfurt, der Oberstaatsanwaltschaft Graz 
sowie des Bundesministeriums für Justiz angefertigten 
schriftlichen Festhaltungen, Aktenvermerke, Notizen 
etc.? 

6. Hat es Dienstbesprechungen, Telefonate oder irgend
welche sonstigen (auch informellen) Kontakte zwischen 
Ihnen, Mitarbeitern im Bereiche des Bundesministeriums 
für Justiz, der Oberstaatsanwaltschaft Graz bzw. der 
Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegeben, in deren Rahmen 
dieses Strafverfahren in welcher Weise bzw. mit 
welchem Inhalt immer erörtert worden ist? Gibt es 
darüber schriftliche Aufzeichnungen, wenn ja, wie 
lauten sie ihrem vollen Texte nach? Wenn keine 
schriftlichen Aufzeichnungen bestehen, welcher Inhalt 
dieser Kontakte ist den Beteiligten in Erinnerung? 

7. Aus welchem Grunde ist das Strafverfahren schließlich 

wegen des Verdachts des Diebstahls geführt worden, 
obwohl die Erhebungen zunächst wegen Entwendung ge
pflogen worden sind, und auch nach der Judikatur (auch 
nach Ihrer Anfragebeantwortung 894/AB zur Anfrage 
952/J) die Wertgrenze für Entwendungen derzeit bei 

etwa 1.000,-- S liegt, der Wert der beiden in Frage 
stehenden Zeitungen zusammen jedoch lediglich 16,-- S 
betragen hat? 
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8. Können Sie ausschließen, daß das Überwechseln vom Ver

dacht der Entwendung auf den des Diebstahls damit im 

Zusammenhang steht, daß zu einer Verfolgung wegen Ent
wendung die Ermächtigung der GeSChädigten Voraus
setzung gewesen wäre, die es im gegenständlichen Ver

fahren nicht oder zumindest nicht ordnungsgemäß, also 
tatsächlich die konkret betroffenen Zeitungen anlan
gend, gegeben hat?" 

Ich beantworte diese Fragen wie fOlgt: 

Zu 1 bis 3: 

Hiezu verweise ich auf die beiliegenden Ablichtungen der 
Berichte der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Ober
staatsanwaltschaft Graz sowie die Erlässe des Bundesmini

steriums für Justiz vom 5.3.1991 und 9.8.1991 (chronolo
gisch geordnet als Beilagenkonvolut 1). Diese Ablichtungen 
umfassen den gesamten Schriftverkehr zwischen den genann
ten Behörden in dieser Strafsache. Darüber hinaus berich
tete die Sachbearbeiterin der Staatsanwaltschaft Klagen

furt am 31.5.1991 telefonisch dem Referenten der Ober

staatsanwaltschaft Graz über den Verfahrensstand und er
suchte in diesem Zusammenhang um Verlängerung der Frist 
zur Berichterstattung. 

Zu 4: 

Die einzige Weisung in diesem Strafverfahren wurde durch 
die Oberstaatsanwaltschaft Graz mit dem an die Staatsan
waltschaft Klagenfurt gerichteten Erlaß OStA 721/91 vom 
22.8.1991 erteilt. Eine Ablichtung dieses Erlasses ist als 
Beilage 2 angeschlossen. 
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Zu 5: 
Hinsichtlich der in den Beilagen 1 und 2 nicht enthaltenen 

schriftlichen Aufzeichnungen verweise ich auf die Bei
lage 3 (Kopie des Aktes des Bundesministeriums für Justiz 

92.132/3-IV 2/91). 

Zu 6: 

Dienstbesprechungen, Telefonate oder sonstige (auch infor

melle) Kontakte zwischen mir und den staatsanwaltschaft
lichen Behörden haben nicht stattgefunden; Kontakte dieser 

Art zwischen Mitarbeitern des Bundesministeriums für 

Justiz mit den staatsanwaltschaftlichen Behörden sind 

weder aus den schriftlichen Unterlagen ersichtlich noch 

erinnerlich. Lediglich im Bereich der Staatsanwaltschaft 

Klagenfurt wurde in drei Aktenvermerken vom 17.10.1991, 

10.12.1991 und 24.6.1992 der jeweils aktuelle Verfahrens
stand (offenbar auf Grund fernmündlicher Erhebungen durch 
den zuständigen Referenten) festgehalten. 

Zu 7 und 8: 

Hiezu wird auf die Begründung im Erlaß der Oberstaatsan

waltschaft Graz'vom 22.8.1991 verwiesen, insbesondere auf 

den Umstand, daß es für die Beurteilung eines Sachverhal

tes als Entwendung oder Diebstahl keineswegs ausschließ

lich auf den Wert der weggenommenen Sache ankommt, sondern 

darüberhinaus weitere Kriterien zu prüfen sind. Der Be
schuldigte hatte die Tathandlungen immer in Abrede ge

stellt; eine in Richtung der Tatbestandsmerkmale des 

§ 141 Abs. 1 StGB zu beurteilende Verantwortung lag daher 

nie vor. Ich kann daher die in der Frage 8 aufgestellte 
These ausschließen. 

28. August 1992~ 

Beilagen 
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Staatsanwaltschaft Klagenfurt 
Nst 289/91 Klagenfurt, am 14.2.1991 

An die 

I. , . . 
Oberstaatsanwaltschaft SB: StA Dr. Riesinger 

Bezug :.. 

GrL: StA Dl-. Plesch iutschnig 

S t r- a f sache 9 E?~ en~r-. Ha j- tin STRUTZ 0 
LandtC:"lgsabgecr{-dnet81- / 

wegen § 127 StGB 

§ 8 StAG· 

Unter Anschluß der am 14.2.1991 bei der Staatsanwalt-

sch<Ö\ft KlaiJ(?nfu\-t dLII-ch übel-mittlung eines tll"tikels einF.?r

Kärn~ner Tages=eitung erstatteten anonymen Anzeige wird be

l-ichtet: 

Nach dem Inhalt des Zeitungsartikels ist der Land-

tagsabgeordnete Dr. Martin Strutz verdächtig, an einem zur 

Zeit nicht näher feststellbaren Sonntag aus "stummen Zeitungs

verkäufern" eine derzeit unbekannte Anzahl von T0geszeitungen 

entnommen und nicht bezahlt zG haben. Bei dieser Tätig~~it sei 

beobachtet worden. 

Ein Verfolgungshindernis wegen Immunität 1 leg t r"lieh t 

vor, da das ang~zeigte Verhalten in keinem Zusammenhang mit 

der beruflichen bzw. politischen Tätigkeit des Dr. Martin 

Stl-utz als L~~ndt<::.qs.::tbgec,,-dnete\- steht. 

Es ist daher beabsichtigt, die Bundespolizeidir~ktion 

Klagenfurt um.Sachverhaltserhebungen zu ersucheQ. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: Jn 
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Oberstaatsanwaltschaft Graz ~. 
.......,...... I .---, 

Dem ' ...... ,~ .. ~,.,li4i;)l EHiUM FüR JÜ~·: • .:. r 

~h~~el. ßundesministerium fUr Jus Tz· 

H i e n 

gemäß § 8 Abs. 1 StAG 

2 5. FES. 1991 

aStA 721/91 

mit dem Berichte vorgelegt, daß beabsichtigt ist, das Vorha

ben der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zu genehmigen. 

Graz, am 21.2 • 

. , 
) 
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Aus dem Bericht der StA Klagenfurt vom 14. 2. 1991 ergibt sich, daß 
(I:Z.; .. I-" ..... ) 

gegen den/Landtagsabgeordneten Dr. Martin STRUTZ Vorherhebungen wegen 

des Verdachtes des Diebstahls einer derzeit unbekannten Anzahl von 

Tageszeitungen aus Verkaufsständern anhängig ist. Das angezeigte Ver

halten stehe in keinem Zusammenhang mit der beruflichen bzw. politi

schen Tätigkeit des Dr. Martin Strutz als Landtagsabgeordneter. 

Die sta. Behörden beabsichtigen übereinstimmend, die BPDion Klagenfurt 

zunächst um Sachverhaltserhebungen zu ersu~hen. 

Dieses Vorhaben wäre zur Kenntnis zu nehmen. 

Daher: 

.\ 

An die ) 
Oberstaatsanwaltschaft 

GRAY 

zu OStA 721/91 

k 
Der Bericht vom 21. 2. 1991, betreffendlStrafanzeige gegen den Landtags-

abgeordneten Dr. Martin STRUTZ wegen § 127 StGB, wird zur Kenntnis 
genommen. 

~-. F~ 1991 

l~ 
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REPUBUk öSTERREICH 
Obersu~tsanwaltschaft Graz 

()ffl ') ~;fl (f 

An die 

, 

I 

Betri fft: fl~. p: A. #1),:/4,' j/l~ 

) 

Craz. am 2 5. j:,i;.:! 1391 
Marburgeritai 49 
A-8O'10 Ctu· 

8riefanschrift 
A-8O'11 Cru. Marburgerkai 49 

Telefon 
0316/8064-0· 

Sachbearbeiter 

Nebenstelle· 

Die Beilagen des zur Kenntnis genommenen do.Berich-

tes vom I" . 01 , '((3(11 werden unter Genehmigung des 

beabsiChti.gten Vorgehens zurückgestellt. 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft:· 

OStA Graz-MausFci~m Nr. 1 ... .j; 
"." 4 
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Staatsanwaltschaft Klagenfurt 
Nst 289/91 

An die 

aber~taatsanwaltschaft 

Oberst:mts~H'i'.'Jnltsct1aft Graz 

E!:';~!.: 1 7. JUNI 1991 ~ 
zu:. aStA 721/91 

OStA Beilagen /{ . 

StI-afsache g~gen!..!2.\-' 

Klagenfurt, am 10.6.1991 

SB: StA Dr. Riesinger 

GrL: StA Dr. Kranz 

Martin STRUT~ 
Landtagsabgeordneter 

wegen § 141 Abs. 1 StGB 

Bezug: § 8 StAG und haG Bericht vom 14.2.1991 

Unter Anschluß der Anzeige der Bundespolizeidirektion 

Klagenfurt vom 15.5.1991, 11/931/91, wird berichtet: 

Nach dem Ergebnis der Polizeierhebungen entnahm Dr. 

Martin Strutz am 6.1.1991 gegen 11.00 Uhr aus "stummen 2ei

tungsverkäufern", die im Bereich der Kreuzung Siebenh~gelstra

ße - Major Trojer Straße in Klagenfurt aufgestellt waren, je 

ein E:·:emplal- del- "Kleinen Zeitung" I.md del- "Kä,-nt"el- K,-c.ne" 

ohne den f~r Tageszeitungen festgesetzten Geldbetrag von je 8 

S Zll bezah 1 en. 

Dr. Martin Strutz stellt dies in Abrede und behaup

tet, zum oben angef~hrten Zeitpunkt gar nicht in der Nähe der 

besagten Kreuzung gewesen zu sein. 

Demgegen~ber gab Larissa Krainer anläßlich ihrer 

niederschriftlichen Befragung durch Beamte der Bundespolizei

direktion Klagenfurt am 19~4.1991 an, den ihr pers~nlich 

bekannten Dr. Martin Strutz bei der Tat beobachtet und mit 
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• 
absoluter Sicherheit wahrgenommen zu haben, daß er f~r die 

entnommenen Zeitungen kein Geld in die an den stummen Zei-

tungsverkäufern angebrachten Kassen eingeworfen habe. 
, 

Heinz Gr6tschnig deponierte, er habe Mitte Februar 

1991 vom ehemaligen Vlzeb~rgermeister von Klagenfurt Walter 

Candussi die Information bekommen, daß DI-. Sb-u t z in" FF'b·o. 

.:~I-eisen" sich dahingehend geäußel-t habe, da\'3 el

punkt kein Geld bei sich gehabt habe. 

zum °L",t:::eit oo-

Diese Angaben wurden von Walter Candussi anläßlich 

seiner niederschriftlichen Befragung voll inhaltlich bestä

tigt. 

DI- • HCI\-st Pi d~el- als Verantwortlicher dE'l- "~<leinen 

Zeitung" hat die Ennäch ti gung ZLII- Sti-afvel-fo 1 gl.lng des DI- • 

Mal- tin Stl-utz wegen EI"'lt~"endung eines E:-:emp lars del- Tag~;!~;::.ei-

tung "Kleine Zeitung" im Wert von 8 S erteIlt. Die Verantwort

lichen del- "K~\l-ntnel- KI-cln~" haben eine Elo·mächtigl.l°ng ZUI- Sb-af··o 

verfolgung des Dr. Martin Strutz nicht .erteilt. 

Aufgrund des oben dargelegten Erhebungsergebnisses, 

in Verbindung mit der Erteilung der Ermächtigung zur Strafver

folgung des Dr. Martin Strutz durch den Verantwortlichen der 

"Kleinen Zeitung" ist bea.bsichtigt, beim Bezid::C;:-igeroicht Kla-

genfurt den Antrag zu stellen, Dr. Martin Strutz wegen des 

Vergehens der Entwendung nach dem § 141 Abs. 1 StGB zu bestra

fen, zugleich die Bemerkung abzugeben, daß zur Verfolgung des 

Dr. Martin Strutz wegen Entwendung eines Exemplars der Tages

zeitLlIlg "l<än1tm?r" ~:::l-clne" gemäß dem § 90. Abs. 1 StPCl keili GI""l\l"id 

gefunden wird und hievon Dr. Martin Strutz sowie die Verant-

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: 
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, '~EPU8UI( OmRREICH 

3/ 
Oberstaatsanwaltschaft Graz 

3~ OStA 721/91 

Dem 

Bundesministerium für Justiz 

Wie n 
, 
'j • 

" ... ~ ',.(' ; '; .~.; 
.....,. y '." J;; .: ... ~ 

zu GZ 92. 132/1-IV 2/91~ 
l I 

~ Zah13Z, ~~ 3-\V2 

Craz. am 
Marburgerkai 49 
A-8010 Graz 

Briefanschrift 

17.6.1991 

A-8011 Graz. Marburgerkal 49 

Telefon 
0316/8064-0· 

Sach bearbeiter 

(OWl 

mit dem Berichte vorgelegt., daß die Oberstaatsanwaltschaft 
) 

dem Vorhaben der Staatsanwaltschaft Klagenfurt nur tei 1wei

se bei p f 1 ich t e t • E nt 9 e gen der' Ans ich t der S t a a t san wal t sc h a f t 

Klagenfurt liegt nicht das Vergehen der Entwendung nach 

§ 141 Abs. 1 StGB, sondern das Vergehen des Diebstahles 

nach § 127 StGB vor. Es bedarf daher keiner Ermächtigung 

durch die Tageszeitung "Kärntner Krone". 

Es ist daher beabsichtigt p die Staatsanwaltschaft 

Klagenfurt unter 

. gegen~roMartin 
Bezirksgericht 

Bezugnahme auf § 29 Abs 0 1 StAG abzuwe'i sen, 

S t r u t 0 bei dem dafür zuständl gen 

Klagenfurt einen Bestrafungsantrag wegen 

des Vergehens des Diebstahles nach § 127 StGB einzubringen 

(begangen am 6.1.1991 in Klagenfurt in Bereicherungsabsicht 

a) durch Wegnahme eines Exemplares der Tageszeitung "Kärntner 

Krone", b) durch Wegnahme eines Exemplares de,r Tageszeitung 

"Kleine Zeitung"l 
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Hinzuweisen ist auf die unter EvBl. 1990/92 veröffent-

lichte Entscheidung des Obersten Gerichtshofes. In dieser 

jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofes wird 

in einem völlig gleichgelagerten Fall die Verurteilung 

wegen Diebstahles bestätigt. 

Auch im gegenständlichen Fall hat der Täter keines

falls aus Not p Unbesonnenheit oder zU,r Be~riedigung eines . 
Gelüstes gehandelt. 

Wie der Oberste Gerichtshof weiter in d~r zitierten 

Entscheidung ausfUhrt, kann in solchen Fällen wegen des 

hohen Gesinnungsunwertes auch die Bestimmung des § 42 
, , 

i 

StGB nicht angewendet werden. Um von einer, geringen Schuld 
, . 

im Sinn,e des § 42 StGB sprechen zu können p muß auch di e 

Täterges~nn~ng in ihrem Unwert erheblich hinter den typischen 

Fällen der jeweiligen Deliktsverwirklichung zurückbleiben. 

Die strafbare Handlung steht ganz offensichtlich 

in keinem wie immer gearteten Zusammenhang mit der politi

schen ~ätigkeit des Landtagsabgeordneten Dr. Martin Strutz, 

wes h alb es au c h ein e sAu s 1 i e fe run g s v e r,f a h ren sn; c h t be dar f • 

Der Leiter der o'berstaatsanJaltschaft: . , , I' 

~
II 

:~!IJJ:] , 
I~;;{ 

I 
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Zu lesen wäre OZ 3/91. 

Auf die dort enthaltene Zusammenfassung des von den sta Behörden beab

sichtigten Vorgehens im Zusammenhang mit der gegen den Abgeordneten zum 

Kärntner Landtag Dr. Martin STRUTZ erhobenen Anschuldigung des Dieb

stahls von 2 Zeitungsexemplaren aus "stummen Zeitungsverkäufern" wird 

zur Vermeidung von Wiederholungen ebenso verwiesen, wie auf die im 

mehrfachen Einsichtsverkehr geäußerte Meinung des Herrn BM, wonach eine 

Anfrage an den Landtag zur Abklärung eines allfälligen Zusammenhanges 

der Tat mit der politischJn Tätigkeit des Abgeordneten nicht zu stellen 

sei. 

Der Vorschlag der OS tA Graz (Str~fantrag gegen den Abgeordneten Dr. Martin 
.' 

STRUTZ wegen Diebstahls zweier Zeitungsexemplare) wäre sohir. zur Kenntnis 

zu nehmen. 

Es hätte zu ergehen: 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

zu aStA 721/91 

o.G. 

Der Bericht vom 17.6.1991 betreffend die Strafanzeige gegen den Abge

ordneten zum Kärntner Landtag Dr. Martin 5TRUTZ wegen § 127 5tGB wird 

zur Kenntnis genommen. 

Die(§erichtsbeilagen (Vorgang Nst 289/91 der StA Klagenfurt}>sind ange

schlossen • 

. /. / 
<oben>' 
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Staatsanwaltschaft Klagenfur~ 
Nst 289/91 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

G r a z 

:1: .. ~. / ... 
zu: aStA 721/91 

.. "~.,, / 

Klagenfurt, am 17.10.1991 

SB: StA Dr. Riesinger 

GrL: StA Dr. Kranz 

Betrifft: Strafsache g.ege~r.· Mar~,~ STRUT0 
L':tndt,3gs,,~bger)rdnetel- ~ / 

I 

wegen § 127 StGB .' 

.... :1. 

. >'" 

Es wird berichtet, daß das Vei;-fät-Il-en gegen DI-. Mawtil1 
~.. . . 

Strutz wegen Vergehens des Diebstahls nach dem § 127 StGB beim 

Bezirksgericht Klagenfurt zu 17 U 447/91 anhängig ist. Die 

Hauptvel-h.:~ncllung ltJul-de fÜI- den ~:i.12.1991'anbel-aumt. 

über den Verfahrensausgang wird berichtet werden. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: 
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Obcrstnntsanwaltsehaft Graz 

Dem 

Bundesministerium für Justiz 

zu 92.132/4-IV 2/91 

mit der Bi t te um vor l!1ur 1ge Kenn tn 11 ;"rune vorge leg t , 

Graz, -am 23 ,1

1
,199 1 

(k~~ 
.... ".. . ........... .,--....... 

SUNDWlINlmRlU1S ÄlH JUSTIZ 

ElngaL 2 8. 0 KT. '1991 
. 1facb. 

·'>2'Q, 
lah'~f~3Q; S--tV0 f3'\ ~ B 

I 

OStA 721/91 
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staatsanwaltschaft ~lagenfurt 
t,jst 289/91' 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

c\\.. ..... ,.,· "" ""'·,:'nwal~""chatt Graz· 
I .' ,. c ~ ~ ....•.. ~: V"~ '. 4' ~~ "" t 

i /. 
C ; •. i.: 1 5. 0 EZ. 1991 ....:..J,kt~ 

"L" r.t::::+C; 72 1 101 /' OS~··· .~~ v.. •.. 8~Jagen / 

~et.\·1, ·fft.: 

Landtagsabgecrdneter 

wegen § 127 StGB 

Klagenfurt~ am 10.12.1991 

SB: stA Dr. Riesinger 

GrL: StA Dr. Kranz 

''''1''' .. - + ; \,.. STRUT7 "" 1_ .. v •• 1 / 

Es wird berichtet, ~~ß die f~r den 5.12.1991 anbe-

Hauptverhandlung abberufen 

16.1.1992 verlegt wurde. 

Der Leiter der Staat5anwal~schaft: 
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Obe t'S tau Lsumm.L t sc l!U f' 1.: c; r-ULjc"' _________ - ....... 

\. :··'·,;:'''~''I,..~·El'\tU .. FOR JUSTIZ 

Bundesministcriuln 

t-J i e n --_ .. __ ._~-
zu GZ 92.132/11- IV ?/ q 1 - ,. 

.·~·."' .•• lCt:"c.)1 n N 

J t 
.Elogal. 

u:; 'l~ 
1 9. DEZ. 1991 

t=. 
v8&;. 

.zahl·32,1~hG-lV 2; 31 ~ 
m:i.t der Bitte um vorUitlf'ige Kcnntninnal,1me vorgelegt. 

(L {lC-t .( 

LC~. ---A 'f. 12. f,.( 

'f .~1~1 • f'. , 

,. 

I , 
G l~ n;::, um 1 G . 1. 2 • 1.') 9 1 

.\ 
) 

'.)S t:\ .' ?, " () ; 
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• 

Staatsanwaltschaft Klagenfurt 
Nst 289/ fil Klagenfurt, am 17.1.1992 

Pln die 

Oberstaatsanwaltschaft SB: StA Dr. Rie~ing~r 

GrL: StA Dr. Kranz 

weg~n § 127 StGP 

E~ wird b~richtet, daß die Hauptverhendlung sm 

16.1.1992 zur Aufnahm~ weiterer Bewei~e. vertagt wurde. Ein 

\., =:: ('" h <:0 i- r.:o ~-l a I I '"' t· " ,r.:.. '.- h r.: ....... d ] -I 1\- 9 c" 1- ",'. h .~. , .... C. I'" h ,.(;;\~ ............ - •• ' ....... r .... ~~-. "'",\,,$ ._\,,' ..... ~\ ..... v •• . -.,. 

.' . 
über d~n Verfahren5~usgang uird bDrichtet w~rden. 
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zu GZ 92.132/4-TV 2!~1 

im NachhanG zum "3ct~i.cl1t vom 16. 12.1 )91 mi t der' Bj, t t,8 um 

vorL.luiigc Kenn tni:";nahm0 vor-gclcrr,t. 

, _. ~,r" ,: 

',' 
: .. . 

~ .. " ... . 

.. ; ~ .. 

... ~ 

Ul!~!OESMINISTERIUM FOR JUSTIZ 

~inutl. 2 4. JAN. 1992 
~fach, " 

I 
(,,-"1lg, 

" Z.al\~g2/1~2 7 -IV 2 5~~8R 
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.. 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Klagenfurt 

Klagenfurt, am 
Heuplatz 3 
A·9010 Klagenfurt 

19.3.1992 

Nst 289191 Briefanscnrift 

r A-9010 Klagenfurt. Heuplatz 3 

An die Telefon 
04631 57550 

Oberstaatsanwaltschaft SachbearbeiterHR Dr. Grimschi tz 

Klappe 

G r a z 

Lr-O-bttr- s-taa-.. -ts-an-w-a-!ts-c-ha-tt-· G-f-az--' 

Eint;eI.: :2 3. M RZ. !992 ~ 
zu: OStA 721191 
~ ~~ 

Betrifft: Strafsache gegen Abgeordneten zum Kärntner 

Land t ag(!:r. Mart in' STRUTZ> 

wegen § 127 StGB 

Es wird berichtet, daß Dr. Martin'Strutz mit 

dem Urteil des Bezirksgerichtes Klagenfurt vom 19.3.1992, 
17 U 447191. des Vergehens des Diebstahls nach dem 
§ 127 StGB schuldig erkannt und zu einer Geldstrafe von 
30 Tagessätzen a 600 S, bedingt auf drei Jahre, verur

teilt wurde. Dr. Martin Strutz hat gegen dieses ,Urteil 
Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe ange
meldet. 

Uber das Ergebnis des Rechtsmittelverfahrens 
wird berichtet werden. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: 
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(' 

on 
.. Obcrstaatsanwaltschaft Graz a--_____ ......... ~--.-)StA 721/91 

I!U~mESMINISTERIUM FORA IHS'n1 
Dem 

~~r1i';'~ 2 5. MRZ. 1992 
Bundesministerium rUr Justi;;i ~fatb. 

tv i e n . J I e11~, \ 
zu GZ 92.132/4 -IV 2/91 Zahl S2J, ~32 8-W 2t .s2~en: tl 

, 
mit der Bitte um vorläufige Kenntnis ahme vorgelegt. 

I 
i:r~ 
! A~ 
I· ~\~. 

Graz, 
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" REPUBUK ÖSTERREICH 
Obersuatsanwaltschaft Graz 

( OY14 7'2//4/) 
Off ti_ .2 J ttJ ( f.L 

An" die ! 
Staatsanwaltsch~ft 

k~ 
zulief 2J1 Itt, · 

Betri fft:" L !f<? tr '/ 

• 

/' 
/ Craz. am I&. t· ~ t 

M.rburgerk.ai 49 
,,~O'O Cru 

Briefanschrift 
A~' Craz. ~rburgerk.ai 49 

Telefon 
OJ'6/8064~· 

Sachbearbeiter 

Nebenstelle" iDWl 

Unter Bezugnahme auf den do. Bericht vom Iq·,~ 
w; rd um weitere Ber; chterstattung ersucht~2 ,1t.~ ) 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft:" 

/ 

aStA Graz-HausForm.Nr. 4 (Jv 228-14h/77) 
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.. 

REPUBliK ÖSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Klagenfurt 

Klagenfurt, am 9.7.1992 
Heuplatz 3 

r 

L 

A-9010 Klagenfurt 
Nst 289191 Briefansdlrift 

A-9010 Klagen(urt, Heuplatz 3 

An die Telefon 
04631 57550 

Oberstaatsanwaltschaft 
SachbeariMltetSStA Dr. Pleschiutschnig 

Klappe (OW) 

G r a z 

zu:·OStA 721191 
.", 

Be t ri ff t: 5 traf sache gegenG. 11art in STRUTZ.~ 
Landtagsabgeordneter ~ 
wegen § 127 StGB 

E~ wird berichtet, daß Dr. Martin Strutz mit 
dem Urteil des Landesgerichtes Klagenfurt als Berufungs

gericht vom 30.6.1992. 4 BI 116192. von der gegen ihn 
erhobenen Anklage gemäß dem § 259 Z. 1 StPO freige-
5 prochen \N.urde. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: 

i. V.: 
t1,,, . 
81 M/A 
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/lU I 3~ ... ~ -_ .......... -.-

Ob.er's taa tsamval tschnf't Gr'BZ fF"""" ........ =----= __ ~~~4()S tl\ 721/9 1 
BUNDESf.1INISTERIUM FÜR JUSTIZ 

Dem 

Bundesminister'ium rUr Justiz Eiliget 1 4. JULI i~92 

Lv i e n 

zu CZ 92.132/4-IV 2/91 

mit der Bitte um Kenntnisnahme vOr'gelegt. 

.. ': . . . ',-

Craz, am 10.7 1992 

-- -
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f 
I 
\ ' 

StA 121/91 

An die 

Staatsanwaltschaft 

K ~ a ge n f u r t 

zu Nst '289/91 

" 

22.8.1991 

, 

Betrifft: Strafsache gegen L~bg. OroMartin Strutz 

Die Beilage d'es do. Berichtes vom 10,,6.1991' 

~ird ~urUckgestel1to 

Oi e Oberst sat sanwal t schaft pfH chtet dem Vorhaben 

d~r dco Staatsanwaltschaft nurte11we1se bei. Entgegen 

der An$1cht der Staatsanwaltschaft Klagenfurt liegt nicht 

da$ Vergehen der Entwendung nach § 141 Abso 1 StGB e 50ndern 

dias; "ergehen des Diebstahles, nach §, 121 StGB "orG IE~ 

b~darf daher keiner' Ermächtigung durch die Tageszeitung 

°OCärn~ner OCrone Q
• 

Oie StaatsanwaltschaftKlagenfurt wird' unter 

Bezugnahme auf § 29 Abs. 1 StAG ersuchto gegen Dr.,Mart1n 

bei dem dafUr zuständ f gen Bez 1 rk 5gert cht 

l\lagenfurt e1 nen Bestrafungsantrag wegen des Vergehens 

des Diebst~hles nac1 § 127 StGB einzubringen, (begangen 

am 6" 101991 ' in Klagenfurt mit Bereicherungsvorsatz a) 

durch We~nahme ei nes Exemplares der Tagesze1 tung 4i5Klrntner 

" 
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",'. ~.;'; 

• Krone l1l 
& b) durch ~egnahme ei neSi E~emp 1 are~ der 1agesze1 tung' 

~Kleine ZeitungC)o 

H1 nzuwei sen 1 st auf di e u.nter [vB 10 1990/92 

~eröffentlichte Entscheidung des Obersten Gerichtshofes. 

Xvi d1 eser jUngsten Ent schei dung des Obersten Ger1 chtshofes 

wird In einem uöH1g gle~chg~lagerten Fllll die Verurteilung 

wegen Diebstahles bestätigte 

Auch im gegenständlichen Fall hat ~er Täter' 

keinesfalls aus Not o Unbesonnenhe1t oder ~ur Befriedigung 

eines GelUste~ gehandelto 

W1 e der Oberste 'y Geri cht. shof we1 tel" in' t.er 

g1t1erten Entscheidung ausfUhrt o ~ann tnsolchenFäl1en 
" f 

~egen. das' hohen' Gesinnungsun~ertes auch die Be~timm~ng 

des § 42 StGB 'nicht ang~we~det ~erdeno Umuo~ einer gering~~ , . 

Schul d im SI nne des § 42 StGB sprechen ,w ~önnen9 muß, ,;: ' 

luch die Tätergesinnung in ihrem Unwert erheblich ~1~ter 

d~n typischen" FXllen der jeweiligen Del1ktsverwirkltchung 

~yrUckbleibeno 

01 e strafbare Hafld hing $teht gavutl offens t cht Hc:~ 

~8'1 ke~nero wie immer geartet'ei'll Zusammenhang' mit derr poHt1.,. 

~chen Tät1gke1 t des landtagsabgeorrdneten Du-oMartin Strut~o 

ttesha]b es auch ef~les Aus1iefer'ui'IIgsverfahrens nicht bedarfo 

-Ober cien Ausgang des Strafverfahrens wol ~e 

berichtet werdeno 

FUr den leiter tier Oberstaatsanw~ltschaft: 
S 1 9 1 

Kalo '0.10.1991 

< ••••••• 
, ' 

·.'.-r,; .. v.,li" .• ·.,·,.".;, ' 

. ,;' 
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Bundesministerium für Justiz 

Geschaftszahl Vorzanl / . 
, 2 91 

920132/,<=IV 2/91 Nachlahlen 

Bezuqs,ahlen 

Gegenstand 

Strafsache gegen DreMartin STRUTZ 
Abgeordneter zum Kärntner Landtag (FPÖ) 
wegen § 127 StGB 

GrunClzahl 

Genehmlgungs-. DringlichkeIls
und VerSChlußv~rm(!rk 

Frist Zu betreiber. am 

Neue Frist 

I .. 
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, . 

3 

Der Abg. z.Kärntner Landtag Dr. Martin STRUTZ (FPÖ) ist 
verdächtig, am 6.1.1991 gegen 11000 Uhr aus den "stummenZeitungs
verkäufern", die im Bereich der Kreuzung Siebenhügelstraße
Majof Trojer Straße in Klagenfurt aufgestellt waren, je ein 
Exemplar der "Kleinen Zeitung" und der "Kärntner Krone" ohne 
Entrichtung des hiefür festgesetzten Entgelts von je 8 0 = S 
entnommen zu habeno 

Dr.Martin STRUTZ ist nicht geständigo Er wird aber von einer 
Zeugin, die ihn persönlich erkannte, und seine Handlungsweise 
aus nächster Nähe beobachtete, belasteto 

,'\ 
) 

Die StA Klagenfurt beabsichtigt, gegen Dr. Martin STRUTZ Strafan-
trag wegen § 141 Abs 1 StGB zu stellen, während die OStA Graz 
beabsichtigt, die StA Klagenfurt anzuweisen, gegen den Genannten 
beim zuständigen BG Klagenfurt einen Bestrafungsantrag wegen des 
Vergehens des Diebstahls nach § 127 StGB einzubringeno DieOStA 
Graz verweist dabei auf die im Evidenzblatt 1990/92 veröffent
lichte E OGH 20.12Q1989, 14 Os 109, 110/89, in welcher in einem 
völlig gleichgelagerten Fall eine Verurteilung wegen Diebstahls 
bestätigt und ausgeführt wurde, daß bei derartigen Verfehlungen 
wegen des hohen Gesinnungsunwertes die Bestimmung des § 42 StGB 
nicht angewendet werden könne. 

Beweismäßig steht im vorliegenden Fall Aussage gegen Aussage, wes= 
halb im derzeitigen Verfahrensstadium der Schluß nicht gerecht
fertigt wäre, daß mit einer Verurteilung des Beschuldigten nicht 
gerechnet werden könnte. Hingegen kann der sowohl in der Anzeige 
der BPolDion Klagenfurt vom 605.1991 als auch im Bericht der OStA 
,Graz ausgeführten Ansicht, daß offenbar kein Zusammenhang zwischen 
der Tat und der Stellung des Beschuldigten Martin Strutz als Ab
geordneter zum Kärntner Landtag bestehe, nicht ohne eine Stellung
nahmedieser gesetzgebenden Körperschaft beigepflichtet werdeno 
Handelt es sich doch bei dem dem Abgeordneten - für den Fall der 
Widerlegbarkeit seiner leugnenden Verantwortung = zur Last zu 
legenden Delikt um die Erlangung einer Tageszeitung v die dem 
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bei einem Politiker 1m besonderen Ausmaß bestehenden Informa
t10nsbedürfnis über das Tagesgeschehen dient. Es kann daher ein 
Zusammenhang mit der Tätigkeit als Abgeordneter nicht von vorn
herein ausgeschlossen werden p weshalb vor Stellung eines Straf
antrages die Anfrage an den Landtag um Zustimmung zur Strafver
folgung des Abgeordneten angezeigt ist. 

Es hätte daher zu ergehen~ 

1nt die 
OStA 
GRAZ 

zu OStA 721/91 
o.G. 

., 
J 

Zum Bericht vom 17.6 0 1991 in der Strafsache gen Dro Martin 
STRUTZ wegen § 127 StGB wird die OStA Gr ersucht (§ 29 Abs 1 
StAG), der StA Klagenfurt die auf ei Anfrage an den Kärntner 
Landtag abzielende Antragstellung ufzutragen, ob ioS. der Arto 
96, 57 B-VG einer Strafverfol g des Abgeordneten zugestimmt 
werde. Dies deshalb, weil Rücksicht auf das dem DroMartin 
Strutz zur Last zu lege e Delikt (Erlangung einer Tageszeitungp 
die dem bei einem Po 'tiker offenbar bestehenden gesteigerten 
InformationsbedUr s über das Tagesgesbheh~n dient) ein Zusammen
hang mit seiner ätigkeit als Abgeordneter zum Landtag nicht von 
vornherein a 

Ar:r > vom ~1991 
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o' 

1. Einlageblatt zu JMZ 132/3-IV 2/91 
(145.000/7-II 1/91) 

Einsichtsbemerkung der Sektion 11 

1. Gemäß Art. 57 Abs. 3 iVm 96 Abs. 1 B-VG dürfen 
Mitglieder des Landtages ohne dessen Zustimmung wegen 
einer strafbaren Handlung nur dann behördlich verfolgt 
werden, wenn diese woffensichtlich in keinem Zusammenhang 

mit der politischen Tätigkeit des ~etreffenden 
Abgeordneten steht". Eine Einbeziehung (selbst) von 
Zeitungsdiebstählen in diese Gruppe strafbarer Handlungen 

würde nicht nur den Begri~f des "politischen Deliktes" in 
unvertretbarer Weise überziehen und damit die zum Schutz 
demokratisch gewählter Volksvertreter vor behördlichen 

Repressalien festgelegten Regelungen des Art. 57 Abs. 3 
B-VG moralisch entwerten, sondern könnte von der 
Öffentlichkeit geradezu als Einladung an alle Immunität 
genießenden Politiker verstanden werden, sich unter 
Berufung auf das "bei einem Politiker im besonderen Ausmaß 

bestehende Informationsbedürfnis über das Tagesgeschehen" 
bei der Beschaffung von Informationen über sämtliche 

gesetzlichen Ge- und Verbote hinwegzusetzen. 

Aber selbst wenn man es - entgegen der Ansicht 
der Sektion II - für vertretbar hielte, einen 
Zeitungsdiebstahl nicht als strafbare Handlung anzusehen, 
die "offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der 
politischen Tätigkeit" eines Abgeordneten steht, so wäre 
es nach Ansicht der Sektion II sinnvoller, die 
Weiterführung des Strafverfahrens zu genehmigen und - wie 

im Art. 57 Abs. 3 2. Satz vorgesehen - erst dann eine 
Entscheidung des Kärntner Landtages zu dieser Frage 

einzuholen, "wenn dies der betreffende Abgeordnete oder 

ein Drittel der Mitglieder des mit diesen Angelegenheiten 

betrauten ständigen Ausschusses verlangt". Eine solche 

Vorgangsweise schiene der Sektion II umso eher angezeigt, 
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2. Einlageblatt zu JMZ 132/3-IY 2/91 
(145.000/7-11 1/91) 

als das BMJ bereits im Erlaß vom 5. März 1991 (VZ 1) das 

Vorhaben der stA Klagenfurt genehmigt hat, die 

Bundespolizeidirektion Klagenfurt um 

Sachverhal tserhebungen zu ersuchen (in deren Zuge der (J~ß.g Jio. 
Verdächti~te im übrigen auch bereits vernommen wurde), tHl4 ,~JJ.o .. ~ 

. . . , [h'1V:1~~ 
Mög lichkei t heftigster Reakt ionen der Öffent 'kei t in-1AAAll- -:c..", h'1,.U(,.C..V 

I ( 
Kauf nehmen soll, nur damit dem Angez' en die dJ;, tGtJ. 
Unannehmlichkeit erspart blei ~h ~ 
sein - allfälliges - r~sse a~ ~iner Qual~fikation ~. Ä~~, 
seines Handeln "rela~,lv polltlsches Dellkt" selbstC lLttk.--t .di~(. 

em Kärntner Landtag bzw, der Öffentlichkeit zu ~~ 

Il> ~ e.-, 0vU..tß..<.. 
weh-)/ ~f'2~ 

2. Ungeachtet dessen ist es aber" auch aus der eß P.A "QNt. 
Sicht der Sektion 11 zweifelhaft, ob das Verhalten des ~ 
Abgeordneten Dr. Strutz tatsächlich nach § 127 Abs. I StGB ~ V~~ 
strafbar ist. ~t<,~, 

~w.dv. r:L 

2.1. Selbstverständlich darf der Einfluß der im VtX!~::1 
Referat zitierten Entscheidung 14 Os 109, 110/89 des OGH ~~ ~ 
auf die Rechtsprechung nicht unterschätzt werden. . ~t0üw..J.u. 
Andererseits ist dieses Erkenntnis - wie sich ua. aus der riß. IoIr.f;,J 
z.T. massiven Kritik, vor allem der Lehre (s. BURGSTALLER, ~i.t,uA.w.:: 
JB1. 1991/124 und BERTEL, Stb. 1991/26), ergibt ~ ~ ~ 

. ~~~ 
nicht gerade als der Weisheit letzter Schluß anzusehen. 
Nach Dafürhalten der Sektion 11 ist vor allem der von 
Burgstaller vorgebrachte Einwand berechtigt, daß "geringe 

Schuld" im Sinne des § 42 Z 1 StGB Geringfügigkeit allein 

für den durch Handlungs- und Gesinnungsunwert 
ausgedrückten Gesamtunwert erfordere und es daher völlig 
unakzeptabel sei, wenn voraus~geset~werde, daß 
Handlungs- und Gesinnungsunwert je für sich als gering 
einzustufen sind. 

3770H 
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3. Einlageblatt ~u JMZ 132/3-1V 2/91 

(145.000/7-11 1/91) 

Für den dieser Entscheidung zugrundliegenden 

Zeitungsdiebstahl gilt daher ebenso wie für den 

gegenständlichen Sachverhalt; daß ein so extrem gering zu 
beurteilender Handlungsunwert vorliegt, daß sich das 
Problem des Gesinnungsunwertes gar nicht mehr stellt und 
daher der mit der "Schuld" des § 42 Z 1 StGB gemeinte 

Gesamtunwert niemals die Geringfügigkeitsschwelle zu 
überschreiten vermag. 

Was die Präventionserwägungen 
man angesichts der Geringfügigkeit der 

..' 

betrifft, so wird 

Tat gleichfalls 
davon ausgehen können, daß das mit der Anzeige und der . 
Strafverfolgung verbundene Ungemach für den' Täter (AAI\I\.t0- ~v.. g~~~~~ 

~ eU<.r,dtdi. ausreichen würde, um seine Bestrafung aus ~ ~ ~~~ 
spezialpräventiven Gründen entbehrlich zu machen. Bei ~~;~) 
Delikten derart geringen Handlungsunwertes erscheint das 
erwähnte Ungemach aber auch ausreichend, um andere von der 

Begehung solcher strafbarer Handlungen abzuhalten, sodaß 

auch generalpräventive Erwägungen einer Anwendung des 

§ 42 StGB nicht entgegenstünden. Nach Ansicht der 
Sektion 11 könnte daher auch - in bewußtem Gegensatz zur 
erwähnten Entscheidung des OGH - eine Einstellung des 

Verfahrens aus dem Grunde des § 42 in Erwägung gezogen . 
werden. f)~M}j« f)~d2M- lUiJzAcU:,~ oLe-'t lilUt ~~ 
~dk~~ ~t&oA ~ 2eA,lf.A.~}!'(J)M.d,(~. 

2.2. Schließlich hat auch die Meinung der StA 
Klagenfurt einiges für sich, die Tat des Abgeordneten 

'Dr. Strutz als Entwendung nach § 141 Abs. 1 StGB zu 
qualifizieren. Die Sektion 11 verkennt nicht, daß der 

angezeigte Sachverhalt diesem privilegierten Tatbestand 

jedenfalls so lange':::tunterstellt werden kann, als der 
A . t d . ~kk- . . . . /J"Ih~{tJ:;P~. ngeze1g e 1e Tat , well 1n d1esem Fall das ~/~ __ ~ 

Vorliegen der Tatbestandsmerkmale "zur Befriedigung ßines 

3770H 

3263/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 37 von 38

www.parlament.gv.at



• 

4. Einlageblatt zu JMZ 132/3-IV 2/91 

(145.000/7-11 1/91) 

Gelüstes" und "aus Unbesonnenheit" sich einer näheren 

Prüfung entzieht (und "Not" nach den bisherigen Erhebungen 

wohl auszuschließen ist). Sollte sich der Verdächtige 
hingegen im Zuge des weiteren Verfahrens doch noch 

geständig verantworten, so kann jedenfalls nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden, daß er die Zeitungen 
lediglich zur Stillung seiner z.B. durch besonders 
reißerische Leitartikel hervorgerufene~Neugier oder 

einf~ch deshalb ohne Entrichtung eines Entgelts an sich 
genommen hat, weil er - einer augenblicklichen Eingebung 

folgend - spontan und ohna lange zu überlegen gehandelt 
hat. 

1. AU9~~~ 

3770H 
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